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Geschäft Nr. 88 
Legislatur: 2020-2024 

 

Geschäft Bericht an den Einwohnerrat vom 2.11.2021 

Vorstoss Reglement über den Fonds für Infrastrukturabgaben 
Info Am 10.02.2019 hat das Baselbieter Stimmvolk das Gesetz über die Abgeltung von 

Planungsmehrwerten (SGS 404, GAP) angenommen, welches Gemeinden die Möglichkeit gibt 
bei Quartierplanungen und Ausnahmeüberbauungen nach einheitlichem Plan mit der 
betroffenen Grundeigentümerschaft in einem verwaltungsrechtlichen Vertrag einen 
Infrastrukturbeitrag zu vereinbaren, der mit dem Bauvorhaben in Zusammenhang steht. 

Der legiferierte Zusammenhang mit dem Bauvorhaben steht jedoch in einem gewissen 
Widerspruch zu den Vorgaben von HRM2. Um die Zweckbindung über die Budgetperioden zu 
sichern, müssen die Gelder einem Fonds zugewiesen werden. Für die Schaffung eines solchen 
Fonds braucht es ein Reglement, welches durch den Einwohnerrat zu erlassen ist. 

Antrag Der Einwohnerrat beschliesst das „Reglement über den Fonds für Infrastrukturabgaben“. 

 
Gemeinderat Binningen 

 Gemeindepräsident: 
Mike Keller 

Verwaltungsleiter: 
Christian Häfelfinger 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/404
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/404
https://wahlen.bl.ch/de/vote/detail/161


 

 

Leistungsauftrag 10 | Produkt 10.01 Ortsplanung Reglement über den Fonds 
für Infrastrukturabgaben 

Zuständig: Gemeinderat Philippe Meerwein | Abteilungsleiter Martin Ruf  
 Seite 2 von 5 
 

1. Ausgangslage 

Erläuterungen zu den übergeordneten Gesetzesgrundlagen können der Vorlage an den Landrat - Gesetz 
über die Abgeltung von Planungsmehrwerten vom 13. Dezember 2016 entnommen werden. 
 
Vorliegend geht es nun um die Anwendung von  
 

§ 2 Abgabepflicht (GAP) 
[…] 
3 Die Gemeinden können bei Quartierplanungen und Ausnahmeüberbauungen nach einheitlichem 
Plan mit der betroffenen Grundeigentümerschaft in einem verwaltungsrechtlichen Vertrag einen 
Infrastrukturbeitrag in Form von Geld-, Sach- oder Dienstleistungen vereinbaren, der mit dem 
Bauvorhaben in Zusammenhang steht. 
[…] 

 
Diese Rechtsgrundlage ist klar, unangefochten und für die Gemeinden anwendbar. 
Der legiferierte Zusammenhang mit dem Bauvorhaben steht jedoch in einem gewissen Widerspruch zu 
den Vorgaben von HRM2. Um die Zweckbindung über die Budgetperioden zu sichern, müssen die Gelder 
einem Fonds zugewiesen werden. Für die Schaffung eines solchen Fonds braucht es ein Reglement, 
welches durch den Einwohnerrat zu erlassen ist. 
 

Es gibt Projekte bei denen sich die Bauherrschaft im Rahmen Vertragsverhandlungen mit konkreten 
Vorschlägen zum Verwendungszweck einbringt, was legitim ist. Jedoch ist es bei grösseren Bauprojekten 
schon rein baulogistisch beinahe unmöglich oder nicht praktikabel, dass eine Infrastrukturmassnahme 
noch im selben Budgetjahr geplant und realisiert werden kann. (Hinweis: Zif. 22 ZRSL definiert für die 
Ausnahmeüberbauung nach einheitlichem Plan eine Mindestparzellenfläche vom 3‘000 m2, weshalb es 
sich faktisch immer um grössere Projekte handelt.) Die Schaffung eines Fonds mit dazugehörigem 
Reglement ist daher nicht eine Notwendigkeit sondern eine logische Konsequenz. 
 
2. Beurteilung 

Erläuterungen zu den einzelnen Paragrafen 
Nachfolgend werden, wo nötig und sachdienlich, die Intensionen zu den einzelnen Paragrafen erklärt, 
sowie ergänzende Erläuterungen dargelegt. 
 

Reglementstext Erläuterung 
A. Allgemeine Bestimmungen  
§ 1 Zweck 
1 Das Reglement regelt die Verwendung der 
Mittel aus dem Infrastrukturfonds Binningen 
gemäss Art. 5 Abs. 1ter RPG. 
2 Der Infrastrukturfonds Binningen 
bezweckt den Erhalt der finanziellen Mittel aus 
den Infrastrukturbeiträgen von 
Quartierplanungen und Ausnahmeüberbauungen 
nach einheitlichem Plan über die Budgetperioden 
hinaus, damit sie zeit-, orts- und sachgerecht 
namentlich der Förderung von: 
- attraktiven, öffentlichen Grün- und 
Freiräumen; 

In Absatz 1 wird der Verwendungszweck der 
Mittel mit Verweis auf die bundesrechtlichen 
Grundlagen (Art. 5, Abs. 1ter und 2 sowie Art. 3 
Abs. 2 lit. a und Abs. 3 lit. abis, RPG) übergeordnet 
und abstrakt umschrieben. 
Absatz 3 definiert, dass der in ausgehandelten 
Infrastrukturverträgen festgeschriebene 
Verwendungszweck den vorgenannten 
Verwendungszwecken vorgeht. 
 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/f022-geschaefte-des-landrats-november-dezember-2016/vorlagen/2016-403.pdf/@@download/file/2016-403.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/f022-geschaefte-des-landrats-november-dezember-2016/vorlagen/2016-403.pdf/@@download/file/2016-403.pdf
https://www.binningen.ch/public/upload/assets/2261/Zonenreglement.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/de#art_5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/de#art_3
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- einer guten Gesamtwirkung des 
Ortsbildes; 
- dem Erwerb von Immobilien; 
- einer positiven Entwicklung der Gemeinde 
zugeführt werden können. 
3 Geldleistungen der 
Grundeigentümerschaft (Infrastrukturbeiträge) 
gemäss § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die 
Abgeltung von Planungsmehrwerten dürfen in 
jedem Fall nur gemäss dem vertraglich 
Vereinbarten verwendet werden. 
§ 2 Finanzierung 
1 Der Infrastrukturfonds finanziert sich mit 
den Einnahmen aus den Infrastrukturbeiträgen 
gemäss § 2 Abs. 3 Gesetz über die Abgeltung von 
Planungsmehrwerten. 
2 Andere geldwerte Finanzierungsquellen, 
insbesondere Erträge aus Planungsmehrwerten, 
Schenkungen oder Erbschaften sind zulässig, 
soweit sie nicht aus mittel- oder unmittelbaren 
Steuereinnahmen stammen. 
3 Das Fondsvermögen wird verzinst. Der 
Verwaltungsaufwand wird verrechnet.  

In Paragraf 2 wird das finanztechnische 
Hauptmotiv, der Erhalt der finanziellen Mittel 
über die Budgetperioden hinaus, festgehalten und 
der Verwendungszweck nochmals für Binningen 
präzisiert. 
Weiter werden die grundlegenden 
Finanzierungsquellen Einnahmen aus den 
Infrastrukturbeiträgen sowie auch die weiteren 
Möglichkeiten, z.B. Legate stipuliert. 
Absatz 3 definiert die Verzinsungsthematik. 
Aktuell liegt der interne Zinssatz für Fonds bei 0%. 
 

§ 3 Zuständigkeiten 
Der Gemeinderat ist unter Vorbehalt von § 1 Abs. 
3 dieses Reglements für die Entnahme von 
budgetierten Fördermitteln aus dem Fonds, für die 
Verwaltung und für die Verwendung der 
Fondsmittel verantwortlich. Er kann ein 
Fachgremium, Fachexpertinnen oder 
Fachexperten beratend beiziehen. 

Es ist vorgesehen, jeweils die gesamten Aktiven 
des Fonds zu budgetieren, damit der Gemeinderat 
seinen Verpflichtungen aus den 
Infrastrukturverträgen zeitgerecht nachkommen 
kann. 
Der Gemeinderat kann sich in Fragen im 
Zusammenhang mit den Fondsausgaben beraten 
lassen. Dies kann durch die Fachgruppe Verkehr 
oder auch die Fachgruppe für Bau- und 
Planungsfragen oder weitere Fachpersonen 
erfolgen. 

B. Vergabekriterien  
§ 4 Eigentumsverhältnisse 
Damit die finanziellen Mittel aus dem 
Infrastrukturfonds eingesetzt werden können, 
muss hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse 
mindestens eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sein: 
a) die Parzelle steht im Eigentum der 
Gemeinde oder des Kantons; 
b) die Gemeinde ist Baurechtsnehmerin auf 
der Parzelle; 
c) es besteht eine hinreichende Sicherung 
mittels Dienstbarkeit zugunsten der Öffentlichkeit 
auf einer Fremdparzelle. 

Dieser Paragraf stellt sicher, dass die Mittel nicht 
für beliebige Infrastruktur eingesetzt werden 
können. Ein Nutzen oder Mehrwert für die 
Allgemeinheit muss langfristig gesichert sein, dies 
ist über die drei genannten Vergabekriterien 
sichergestellt. 
 

§ 5 Landerwerb Auch um den Vergabekriterien betreffend der 
Eigentumsverhältnisse gerecht zu werden, kann 
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Der Gemeinderat hat die Kompetenz mit den 
Mitteln aus dem Infrastrukturfonds freihändig und 
im Sinn des Fondzwecks Parzellen zu erwerben, zu 
entwickeln und auch wieder zu veräussern. Sofern 
ein Planungsmehrwert oder Gewinn resultiert, 
verbleibt dieser vollumfänglich im Fonds. Ebenso 
verbleiben Erträge, die in einem solchen 
Zusammenhang erwirtschaftet werden, im Fonds 
erhalten. 

der Gemeinderat gemäss Paragraf 5 auch eine 
Parzelle mit den Fondsmitteln erwerben. 
Zur Veranschaulichung ein Beispiel: Im näheren 
Umfeld einer Planung kann eine Teil- oder 
Restparzelle erworben werden und als öffentliche 
Grün- und Freiraumanlage umgenutzt und 
zugänglich gemacht werden. Wenn jetzt in dieser 
Anlage ein Park-Kiosk oder eine Buvette realisiert 
werden soll, fliessen Erträge der (Standort-) Miete 
auch in den Fonds. 
Wenn zu einem späteren Zeitpunkt eine solche 
kleine Grün- und Freiraumanlage Teil einer 
grösseren Planung werden könnte, kann der 
Gemeinderat diese Parzelle einbringen und 
veräussern, sofern dies dem Zweck des Fonds 
entspricht und der Nutzen für die Allgemeinheit 
erhalten bleibt, oder in anderer Form gesteigert 
werden kann. Die Vorgaben aus der 
Bodeninitiative bleiben zu Berücksichtigen. 

C. Verwaltung  
§ 6 Verwaltung der Fondsmittel 
1 Der Fonds für Infrastrukturabgaben wird in 
der Rechnung der Gemeinde geführt und 
gesondert ausgewiesen. 
2 Die Jahresrechnung dieses Fonds wird von 
der Geschäfts- und Rechnungsprüfungs-
kommission geprüft. 

Paragraf 6 ist selbsterklärend. 

D. Schlussbestimmungen  
§ 7 Verordnung 
Der Gemeinderat kann eine Verordnung zum 
Reglement erlassen. 

Aktuell ist keine Verordnung zu diesem Reglement 
in Arbeit. Sollte sich in der Anwendung zeigen, 
dass eine Verordnung erforderlich wird, wird der 
Gemeinderat diese ausarbeiten lassen und dem 
Einwohnerrat zur Kenntnis bringen. 

§ 8 Inkrafttreten 
Dieses Reglement tritt am 1. Tag des Folgemonats 
nach der Genehmigung durch die Finanz- und 
Kirchendirektion des Kantons Basel-Landschaft in 
Kraft. 

Paragraf 8 ist selbsterklärend. 

 
Kantonale Vorprüfung 
Die kantonale Vorprüfung hat ergeben, dass der Reglementsentwurf genehmigungsfähig ist. 
 
Finanzielle / Personelle Auswirkungen 
Die Hürden für eine Ausnahmeüberbauung nach einheitlichem Plan (AEP) sind mit der 
Mindestparzellenfläche vom 3‘000 m2 relativ hoch. Auch Quartierplanungen (QP) haben mit der 
aktuellen, kantonalen Rechtsgrundlage besonders langfristig ein paar Nachteile, weshalb sie selten zum 
Einsatz kommen. Die Abschätzung der Häufigkeit sieht mit einem 5-jährigen Rückblick wie folgt aus: 
 

Verfahrensart In den vergangenen 5 Jahren Aktuell in Arbeit 
AEP 2 2 
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QP 0 1 
 
Als Annahme für die Häufigkeit eines Verfahrens, welches vorliegendes Reglement tangiert, sind ca. alle 
2 Jahre realistisch. Die finanzielle Grössenordnung dürfte wohl pro Anwendung im kleineren bis mittleren 
sechsstelligen Bereich liegen. 
 
Die personellen Auswirkungen sind auch aufgrund der geringen Häufigkeit überschaubar. Die AEP werden 
innerhalb des Baubewilligungsverfahrens nach §§ 124 ff (RBG) abgewickelt. Und bei Quartierplänen ist 
der Planungsprozess nach § 31 (RBG) und der Inhalt nach §§ 37 ff (RBG) vorgegeben. In beiden Fällen ist 
der Dialog mit der Bauherrschaft vorhanden und innerhalb dessen kann die Frage um einen 
Infrastrukturbeitrag geklärt werden. 
 
Analog der verwaltungsseitigen Betreuung der Belange des Energiefondsreglements durch das Ressort 
Umwelt, werden die Belange um das Infrastrukturkostenreglement verwaltungsseitig dem Ressort 
Ortsplanung, Baugesuche (HOP) zugewiesen, welches Situativ das Ressort Immobilien und ggf. Finanzen 
beizieht. 
 
Fazit 
Die Gemeinde setzt mit dem vorliegenden Reglement das Abstimmungsergebnis vom 10.02.2019 um 
und schafft sich gleichzeitig die Grundlage Verantwortung zu übernehmen um Akzente zu setzen sowie 
Impulse für einen attraktiven öffentlichen Raum zu geben. 
 
− Reglement über den Fonds für Infrastrukturabgaben (Infrastrukturfondsreglement), Stand Entwurf 
 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400/art/124
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400/art/31
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400/art/37
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